










Der Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont hat am 09.10.2012 der unten 
abgedruckten 1. Änderung der Zweckvereinbarung Zentrale Vollstreckungs-
behörde vom 10.01.2008 zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der 
Stadt Bad Münder am Deister und der Stadt Hessisch Oldendorf über die 
Wahrnehmung aller Vollstreckungsaufgaben durch den Landkreis Hameln-
Pyrmont zugestimmt. Ebenso haben die Räte der Stadt Hessisch Oldendorf 
am 20.09.2012 und der Stadt Bad Münder am Deister am 29.11.2012 und 
dieser Änderung zugestimmt. 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Erlass vom 
21.03.2013 erklärt, dass gegen die beschlossene 1.Änderung der Zweckver-
einbarung Zentrale Vollstreckungsbehörde keine Einwände bestehen. 
 
Nach § 5 Absatz 6 des Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in der zurzeit geltenden Fassung, haben die beteiligten 
Kommunen Zweckvereinbarungen nach den für Satzungen geltenden Vor-
schriften öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

1. Änderung der Zweckvereinbarung Zentrale Vollstreckungsbehörde 
vom 10.01.2008 

 
Zum Zweck der Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Vollstreckungs-
behörden der Städte Bad Münder am Deister  und Hessisch Oldendorf sowie 
des Landkreises Hameln-Pyrmont wird  
 

zwischen 

 

der Stadt Bad Münder am Deister   

-vertreten durch den Bürgermeister-, 

 

der Stadt Hessisch Oldendorf 

-vertreten durch den Bürgermeister- 

 

und 

 

dem Landkreis Hameln-Pyrmont 

-vertreten durch den Landrat- 

 

folgende Zweckvereinbarung gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 3 des Niedersächsischen 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19.02.2004 



(Nds. GVBl. 2004, S.63) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.12.2011 (Nds. GVBl. 2011 S. 493) abgeschlossen. 
 
 
§ 1 
Aufgabenverteilung und Personal 
 
(1) Der Landkreis Hameln-Pyrmont übernimmt für die Städte Bad Münder am 
Deister und Hessisch Oldendorf die Aufgaben einer Zentralen Vollstre-
ckungsbehörde (ZVB); die Aufgabenwahrnehmung für andere juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts ist möglich. Alle dazu erforderlichen wesentli-
chen Entscheidungen (insbesondere Personalausstattung, Rechtsform etc.) 
erfolgen im Einvernehmen mit allen beteiligten Vertragspartnern. Die bei In-
krafttreten dieser Zweckvereinbarung erforderliche Personalausstattung (An-
zahl und Wertigkeit der Stellen) ergibt sich aus der beigefügten Anlage 1. Die 
Städte Bad Münder am Deister  und Hessisch Oldendorf stellen die Beset-
zung von jeweils zwei Vollzeitstellen der Personalausstattung sicher. Die 
verbleibenden Stellen werden durch den Landkreis besetzt. 
 
(2) Die Leitung der ZVB wird im gegenseitigen Einvernehmen der Mitglieder 
durch den Landrat zugewiesen. Ihr obliegt die personelle und organisatori-
sche Verantwortung. Die Leitung der ZVB ist vollwertiges Mitglied der Len-
kungsgruppe und dieser gegenüber berichtspflichtig. 
 
(3) Die bisher von den Städten Bad Münder am Deister  und Hessisch Olden-
dorf an den Landkreis abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Wege der Personalgestellung beim Land-
kreis Hameln-Pyrmont eingesetzt. Die Modalitäten der Personalgestellung 
werden gesondert vertraglich geregelt. 
 
(4) Fehlendes Personal ist grundsätzlich von der Personal stellenden Behör-
de einzustellen bzw. zu ersetzen. Die Leitung der ZVB ist bei der Auswahl 
des Personals zu beteiligen. 
 
(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und die an ihn ab-
gestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Innen- und Außen-
dienst auch für alle beteiligten Vertragspartner tätig. 
 
(6) Gleichzeitig setzt die ZVB die dem Landkreis bereits übertragene Tätigkeit 
des Vollstreckungsaußendienstes für die Gemeinden Coppenbrügge, Salz-
hemmendorf, Emmerthal und den Flecken Aerzen fort, soweit diese selber 
Gläubiger sind. Darüber hinaus werden die Amtshilfeersuchen, die an diese 
gerichtet sind, bearbeitet. 
 



(7) Mit dieser Zweckvereinbarung werden alle mit der Erfüllung der Aufgaben 
verbundenen Rechte und Pflichten auf den Landkreis Hameln-Pyrmont über-
tragen.  
 
(8) Die Dienst- und Fachaufsicht führt der Landrat. 
 

§ 2 
Standards und Durchführung 
 
(1) Die übertragenen Aufgaben sind in dem als Anlage 2 beigefügten Stan-
dardleistungskatalog, in dem die wesentlichen Inhalte und Standards der 
Aufgabendurchführung geregelt werden, beschrieben. 
 
(2) Änderungen im bzw. Ausnahmen vom Standardleistungskatalog können 
jederzeit einvernehmlich in der Lenkungsgruppe vorgenommen werden.  
 
 
(3) Die Kommunen stellen der ZVB die für ihre Aufgaben erforderlichen Daten 
- gegebenenfalls per Schnittstelle - zur Verfügung. 
 
§ 3 
Kostenregelung 
 
(1) Zur Kostenverteilung wird jährlich ein Umlageschlüssel (durchschnittliche 
übergebene Hauptforderungen der beiden vorangegangenen Kalenderjahre) 
gebildet. Im Rahmen des gebildeten Umlageschlüssels erfolgt ein Kosten-
ausgleich aller Kosten, reduziert um die Fallpauschalen nach § 3 Abs. 7 die-
ser Zweckvereinbarung oder sonstigen Erträge, im jeweils folgenden Jahr.  
 
(2) Jede Kommune trägt die Personalkosten, einschließlich aller Personalne-
benkosten (Beihilfen, VBL, Fortbildungskosten, etc.) ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bereich der Vollstreckung zunächst selber. Der Landkreis 
Hameln Pyrmont erhält einen Verwaltungsgemeinkostenanteil. Dieser wird 
mit jährlich 10 % der Gesamtpersonalkosten, aufgerundet auf volle Tausend 
Euro festgeschrieben.  
 
(3) Die entstehenden Sachkosten (Miete, Reinigung, Betriebskosten, Büro-
material, EDV, Gerichtskosten, Fahrtkosten etc.) werden abschlägig zu fol-
genden Terminen: 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. anteilig gezahlt. 
 
(4) Anwalts- und Prozesskosten sind von der Kommune zu tragen, deren 
Forderung bestritten wird. 
 



(5) Der ZVB werden zu den unter Abs. 3 aufgeführten Sachkosten auch an-
gemessene investive Mittel (für Büroausstattung, EDV etc.) zur Verfügung 
gestellt. Diese Kosten werden entsprechend des Umlageschlüssels verteilt. 
 
(6) Die bei der Vollstreckung außerhalb der eigentlichen Forderung erzielten 
Gebühreneinnahmen und Erstattungen werden im Rahmen der Verteilung 
der Kosten nach dem Umlageschlüssel als Einnahmen verrechnet. 
 
 (7) Die Gemeinden Coppenbrügge, Salzhemmendorf, Emmerthal und der 
Flecken Aerzen sowie die Kreisabfallwirtschaft zahlen vereinbarte Pauschal-
beträge  an die ZVB. 
 

§ 4 
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse der Lenkungsgruppe 
 
 (1) Es wird eine Lenkungsgruppe gebildet, die aus je einem Vertreter der 
beteiligten Kommunen sowie der Leitung der ZVB besteht. 
 
(2) Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder 
Handhabung dieser Zweckvereinbarung werden in der Lenkungsgruppe 
mehrheitlich entschieden. 
 
(3) Im Laufe des Verfahrens auftretende Auslegungs- oder Verfahrensfragen 
werden durch Protokollnotiz festgehalten. 
 
(4) Die Leitung der ZVB hat der Lenkungsgruppe jährlich über die Ergebnisse 
der Vollstreckung  zu berichten. Im Bedarfsfall wird die Lenkungsgruppe zeit-
nah unterrichtet. 
§ 5 
Geltungsdauer, Änderung und Kündigung 
 
(1) Diese Vereinbarung tritt gem. § 5 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 NKomZG zum 
01.01.2013 in Kraft.  
 
(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann im 
allseitigen Einvernehmen jederzeit geändert und/oder ergänzt sowie aufge-
löst werden. Entsprechende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. 
 
(3) Diese Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung 
einer halbjährlichen Frist zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt 
werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber den Vertragspartnern zu er-
klären. 
 



(4) Für den Fall der Auflösung oder Kündigung dieser Vereinbarung ist dem-
entsprechend die vollständige oder teilweise Rückabwicklung der Zweckver-
einbarung vorzunehmen. Die Aufgaben der Vollstreckung sind insoweit auf 
die jeweilige Kommune zu übertragen. Die Personalgestellung gemäß § 1 
Abs. 2 dieser Vereinbarung wird insoweit widerrufen. 
 
§ 6 
Salvatorische Klausel 
(1) Erweisen sich eine oder mehrere Vorschriften dieser Vereinbarung als 
rechtsunwirksam, so ist die rechtsunwirksame Vorschrift im Geiste dieser 
Vereinbarung durch eine rechtswirksame, dem Willen der Vertragspartner 
entsprechende, Regelung zu ersetzen. 
 
(2) Das Gleiche gilt für Lücken dieser Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
Hameln, den 21.12.2012 
 
 
 
gez. Rüdiger Butte 
Landkreis Hameln-Pyrmont     
Der Landrat          
      
 
 
gez. Hartmut Büttner    gez. Harald Krüger 
Stadt Bad Münder am Deister         Stadt Hessisch Oldendorf 
Der Bürgermeister                Der Bürgermeister 
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